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Offener Brief

25.06.2002

Senator Strieder hat am 30.4.2002 „entschieden“

Die Bestellung für die Verschiebung des S-Bahnhofes Charlottenburg wird nicht zurückgenommen.

Das Planfeststellungsverfahren läuft weiter und der Beschluss wird voraussichtlich im September  erfolgen.

· Der S-Bahnhof Charlottenburg wird viergleisig  in Richtung Wilmersdorfer   

· Straße verschoben, 

· der Regionalbahnhof bleibt an alter Stelle, ohne in die sogenannte    

· verbesserte  Anbindung an die U-Bahn eingebunden zu sein.

· Der Eingang Windscheidstraße wird geschlossen.

· Sämtliches Grün am Stuttgarter Platz, von der Krummestraße bis zur  

· Windscheidstraße sowie in einigen Bereichen der Rönnestraße  wird    

· vernichtet. 

· die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die Vernichtung des Grüns sollen auf     dem Stuttgarter Platz  vorgenommen werden.

Die Bezirksverordnetenversammlung hat  am 30.5.02 mehrheitlich über die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans mit dem Planungsziel, am Stuttgarter Platz einen Quartierspark zu entwickeln, abgestimmt.

Wir erwarten:

· keine Veränderung der Bahnböschungen im gesamten Planungsabschnitt 

· Erhalt des gesamten Grüns von Tiergarten bis Grunewald

· Eine integrative Planung, die sämtliche Parameter, wie Straßenführung, Gestaltung der Flächen und des Raumes, usw. darstellt

· Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen S-Regional-U-Bahn und Bussen

· Verbesserung der Wegeverbindungen für Fußgänger, Radfahrer und Behinderte,  sichere Überquerungsmöglichkeiten

· Den Rückbau von Straßen und die Reduzierung von Parkplätzen

· Die verständliche, ganzheitliche und maßstabsgerechte Vorlage von Alternativen den gesamten Raum darstellend (Krummestraße, Gervinusstraße, Holtzendorffstraße, Rönnestraße und Stuttgarter Platz, Kaiser-Friedrich-Straße, Lewishamstraße) in Form von Zeichnungen und schriftlichen Erläuterungen

Wir erwarten:

· keine Teillösung auf Teilflächen sondern eine Gesamtlösung

· daß Sie die Interessen aller Bürger vertreten, Ihre kommunale Planungshoheit        gegenüber der Bahn nutzen, und Entscheidungen der Senatsbehörde kritisch prüfen

· keine Vorwegnahme von Grundstücksbewertungen und planerischen Lösungen in Form von Böschungen und Stützmauern, die zur Zeit keine  baurechtliche Grundlage haben und einen unzulässigen Vorgriff auf die Inhalte und Ergebnisse  des Planfeststellungsbeschlusses darstellen
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